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DAUERRECHT 
 

ABSCHNITT IX 
 

ENTLOHNUNG 
 

   
 

Allgemeine Bestimmungen  

 
1.  Die Höhe der Mindestgrundlöhne wird bestimmt durch 

 
 - die Einstufung in eine bestimmte Beschäftigungsgruppe und 
 – die Anzahl der erworbenen bzw. anrechenbaren Beschäftigungsgruppenjahre. 
 
2.  Zum Zeitpunkt der Vorrückung in der Beschäftigungsgruppe erhöht sich der Mindest- und 

Ist-Lohn des betreffenden Arbeitnehmers um den jeweils vorgesehenen Vorrückungswert, 
soweit im Folgenden nicht anderes geregelt ist. 
 

3. Darüber hinaus werden in jedem Kalenderjahr die Ist-Löhne bestimmter Arbeitnehmer um 
einen Anteil aus dem kollektivvertraglichen Verteilungsvolumen nach den in Punkt 41 ge-
nannten Kriterien erhöht. 

 
4. Die kollektivvertragliche Ist-Lohn-Erhöhung ist  im Anhang II geregelt. 
 
5. Die nachstehenden Regelungen bilden ein für Arbeiter und Angestellte einheitliches Ent-

lohnungssystem. Die Formulierungen wurden daher ungeachtet des persönlichen Geltungs-
bereiches dieses Kollektivvertrages gewählt (siehe auch Abschlussprotokoll vom 23. Sep-
tember 2005, Anhang VIa - Arbeiter-KV Seite 134). 

 
 

Beschäftigungsgruppen  

 
Einstufung  

 
6. Die Arbeitnehmer sind vom Arbeitgeber unter  Mitwirkung des Betriebsrates  in eine der elf 
Beschäftigungsgruppen einzustufen. 
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7. Die Einstufung hat unter Berücksichtigung 
 
– der Gesamtheit der verrichteten Tätigkeiten, und darüber hinaus  
– wo vorgesehen, einer abgeschlossenen (Berufs-)Ausbildung, 
– wo vorgesehen, einer Projektleitungs- oder Führungsaufgabe 
 
zu erfolgen. 
 
 
Protokollanmerkung zu Abschnitt IX, Punkte 7 und 11: 
 
Die Kollektivvertragsparteien halten fest, dass – in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung – 
die„Berücksichtigung der Gesamtheit der verrichteten Tätigkeiten“ (Abschnitt IX, Punkt 7; 
Einstufung) nicht nur die Bewertung der Dauer der einzelnen Tätigkeiten, sondern auch deren 
Bedeutung für den Arbeitgeber zu umfassen hat. Die Kollektivvertragsparteien halten ferner 
fest, dass Aufgaben, die zu einer Einstufung  in die Beschäftigungsgruppen H bis K führen, die 
Verrichtung von Tätigkeiten im Sinne des Angestelltengesetzes voraussetzen. 
 
8. Die Einstufung darf nicht dazu führen, dass  gleiche oder im Sinne des Gleichbehandlungs-
gesetzes  gleichwertige Tätigkeiten, die vorwiegend Männer bzw. Frauen verrichten, unter-
schiedlich eingestuft oder bezahlt werden. 
 
9. Die Einstufung in die Beschäftigungsgruppe, die Anzahl der angerechneten Beschäftigungs-
gruppenjahre und die Höhe des Mindest- und des Ist-Lohnes sowie allfällige Änderungen sind 
den Arbeitnehmern mittels Dienstzettels  mitzuteilen. 
 
10. Im Hinblick auf die Regelungen des Vorarbeiterzuschlages (Abschnitt XIV, Punkt 8) ist die 
Einstufung aufgrund von Führungs- oder Projektleitungsaufgaben nicht anwendbar. 
 
 
 
Beschäftigungsgruppendefinitionen  

 
11. Die Beschäftigungsgruppen sind wie folgt definiert: 
 
Beschäftigungsgruppe A 
ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung. ArbeitnehmerInnen, die sehr einfache schemati-
sche Tätigkeiten mit vorgegebener Abfolge der Arbeitsschritte verrichten. 
 
Beschäftigungsgruppe B 
ArbeitnehmerInnen mit einer Zweckausbildung, die einfache, schematische Tätigkeiten mit 
vorgegebener Abfolge der Arbeitsschritte verrichten. Auch ArbeitnehmerInnen ohne Zweck-
ausbildung in Produktion, Montage oder Verwaltung, sofern sie mehrere Arbeiten/Tätigkeiten 
(Arbeitsvorgänge) beherrschen oder sich besondere Fertigkeiten angeeignet haben, spätestens 
jedoch nach 3-jähriger Betriebszugehörigkeit. 
 
Beschäftigungsgruppe C 
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkeiten nach arbeitsspezifischen Anweisungen verrichten, für die 
typischerweise eine längere Zweckausbildung erforderlich ist. 
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Beschäftigungsgruppe D 
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkeiten nach allgemeinen Richtlinien und Anweisungen verrichten, 
für die typischerweise der Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung   oder fachlich 
gleichwertigen Schulausbildung erforderlich ist. 
ArbeitnehmerInnen mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlussprüfung),   auch sol-
che mit einer Lehrabschlussprüfung in technologisch verwandten bzw. technologisch ähnlichen 
Berufen, wenn diese Qualifikation zumindest für Teile der Tätigkeit von Bedeutung ist. 
 
Gleiches gilt für AbsolventInnen von vergleichbaren berufsbildenden mittleren Schulen. Bei 
diesen ArbeitnehmerInnen kann, sofern noch keine Berufstätigkeit verrichtet wurde, während 
der ersten 12 Monate das Mindestentgelt der BG D um bis zu 5 Prozent unterschritten werden. 
 
 
Protokollanmerkung zu Abschnitt IX, Punkt 11: 
 
Eine Einstufung in die BG D auf Grund des zweiten Absatzes steht auch bei Abschluss einer 
integrativen Berufsausbildung zu, sofern nachweislich wesentliche Teile des Lehrberufes er-
lernt wurden und diese für Teile der Tätigkeit von Bedeutung sind. 
Die Absolvierung einer BMS bzw. BHS als Voraussetzung für die Einstufung in die BG D bzw. E 
setzt voraus, dass die schulische Ausbildung einschlägig oder verwandt zu der, für die verrich-
tete Tätigkeit charakteristischen Berufsausbildung ist.  
 
 
Beschäftigungsgruppe E 
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkeiten nach allgemeinen Richtlinien und Anweisungen selbst-
ständig ausführen für die typischerweise über die in BG D erforderliche Qualifikation hinaus 
zusätzliche Fachkenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind. 
Ferner AbsolventInnen von berufsbildenden höheren  Schulen**), wenn diese Qualifikation für 
erhebliche Teile der Tätigkeit im obigen Sinn von Bedeutung ist. Bei diesen ArbeitnehmerIn-
nen kann sofern noch keine Berufstätigkeit verrichtet wurde, während der ersten 18 Monate 
das Mindestentgelt der BG E um bis zu 5 Prozent unterschritten werden.  
 
Beschäftigungsgruppe F 
ArbeitnehmerInnen, die schwierige Tätigkeiten selbstständig ausführen, für die typischerweise 
entweder über die in Beschäftigungsgruppe D erforderliche Qualifikation hinaus zusätzliche 
Fachausbildungen oder große Fachkenntnisse, oder zumindest eine abgeschlossene BHS mit 
einschlägiger (entsprechender) für die ausgeübte Tätigkeit notwendiger Berufserfahrung er-
forderlich sind. 
 
Beschäftigungsgruppe G 
ArbeitnehmerInnen, die selbständig schwierige und verantwortungsvolle Tätigkeiten verrich-
ten, die besondere Fachkenntnisse und praktische Erfahrung erfordern. 
Weiters ArbeitnehmerInnen, die in beträchtlichem Ausmaß mit der Leitung von Projekten be-
traut sind und dabei im Sinne der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigungsgruppe tätig werden. 
Ferner ArbeitnehmerInnen, die regelmäßig und dauernd mit der selbstständigen Führung, Un-
terweisung und Beaufsichtigung von mehreren ArbeitnehmerInnen, von denen mindestens 2 
der BG F angehören müssen, beauftragt sind. 
Ferner AN, die inhaltlich so anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeiten selbständig 
ausführen, dass dafür einschlägige praktische und theoretische Fachkenntnisse über die abge-
schlossene Berufsausbildung (gewerbliche Lehrabschlussprüfung) hinaus und praktische Erfah-
rung durch langjährige Berufspraxis in BG F Voraussetzung sind. 
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Beschäftigungsgruppe H 
ArbeitnehmerInnen, die selbständig schwierige und verantwortungsvolle Tätigkeiten mit be-
trächtlichem Entscheidungsspielraum verrichten, die besondere Fachkenntnisse und praktische 
Erfahrung erfordern. 
Weiters ArbeitnehmerInnen, die in beträchtlichem Ausmaß mit der Leitung von Projekten be-
traut sind und dabei im Sinne der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigungsgruppe tätig werden. 
Ferner ArbeitnehmerInnen, die regelmäßig und dauernd mit der selbständigen Führung, Un-
terweisung und Beaufsichtigung von zumindest 4 ArbeitnehmerInnen, worunter sich mindes-
tens 1 ArbeitnehmerIn der BG G und 2 ArbeitnehmerInnen der BG F befinden müssen, beauf-
tragt sind. 
 
Beschäftigungsgruppe I 
ArbeitnehmerInnen, die selbständig sehr schwierige und besonders verantwortungsvolle Tätig-
keiten mit hohem Entscheidungsspielraum verrichten oder bei vergleichbarer Aufgabenstellung 
Ergebnisverantwortung für ihren Bereich tragen. 
Weiters ArbeitnehmerInnen, die in beträchtlichem Ausmaß mit der Leitung von Projekten be-
traut sind und dabei im Sinne der Tätigkeitsmerkmale der Beschäftigungsgruppe tätig werden. 
Ferner ArbeitnehmerInnen, die regelmäßig und dauernd mit der selbständigen Führung, Un-
terweisung und Beaufsichtigung von zumindest 6 ArbeitnehmerInnen, worunter sich mindes-
tens 1 ArbeitnehmerIn der BG H und entweder 2 ArbeitnehmerInnen der BG G oder 4 Arbeit-
nehmerInnen der BG F befinden müssen, beauftragt sind. 
 
Beschäftigungsgruppe J 
ArbeitnehmerInnen in leitender Stellung oder mit umfassender besonders verantwortlicher 
Aufgabenstellung, sehr  hohem Entscheidungsspielraum und Ergebnisverantwortung für ihren 
Bereich. 
Ferner ArbeitnehmerInnen, die regelmäßig und dauernd mit der selbständigen Führung, Un-
terweisung und Beaufsichtigung von zumindest 10 ArbeitnehmerInnen, worunter sich mindes-
tens 3 ArbeitnehmerInnen der BG I oder mindestens 1 ArbeitnehmerIn der BG I und 4 Arbeit-
nehmerInnen der BG H befinden müssen, beauftragt sind. 
 
Beschäftigungsgruppe K 
ArbeitnehmerInnen in leitenden, das Unternehmen entscheidend beeinflussenden Stellungen; 
ferner ArbeitnehmerInnen mit verantwortungsreicher und schöpferischer Arbeit. 
 
Meister sind wie folgt einzustufen: 
   
 

Kurzbezeichnung BG 

Hilfsmeister, Hilfssteiger M I F 
Meister ohne abgeschlossene Fachschule  M II o G 
Meister mit 
- abgeschlossener facheinschlägiger berufs-

bildender mittlerer oder höherer Schule; 
- oder facheinschlägigem viersemestrigen 

Werkmeisterkurs mit mindestens acht Wo-
chenstunden Kursdauer; 

- oder facheinschlägiger Meister- bzw. Kon-
zessionsprüfung. 

Es genügt auch eine schulische Ausbildung für 

M II m  H 



ARBEITER-DAUERRECHT 

Seite 5 von 17 

einen technologisch verwandten bzw. techno-
logisch ähnlichen Beruf. 
Obermeister M III I 

(- 5%) 
Meister, Steiger, für Bergwerke und eisener-
zeugende Industrie 

M III I 
(- 15%) 

Obermeister, Obersteiger M IV I 
 
 
12. Nach erfolgreicher Ablegung   der Lehrabschlussprüfung ist der Arbeitnehmer mindestens 
in Beschäftigungsgruppe D einzustufen. 
Kann der Arbeitnehmer nach Beendigung der Lehrzeit aus Gründen, die nicht er zu vertreten 
hat, nicht zur Lehrabschlussprüfung antreten, hat er ab Beendigung der Lehrzeit Anspruch auf 
Bezahlung des Mindestlohnes der Beschäftigungsgruppe C. Nach erfolgreicher Ablegung der 
Lehrabschlussprüfung ist er mindestens in Beschäftigungsgruppe D einzustufen. Besteht der 
Arbeitnehmer die Lehrabschlussprüfung beim ersten Antreten, ist die Differenz zwischen dem 
Entgelt auf Basis der Beschäftigungsgruppe D und dem bezahlten Entgelt ab Beendigung der 
Lehrzeit nachzuzahlen. 
 
13. Die kollektivvertraglichen  Beschäftigungsgruppen können durch  Betriebsvereinbarung 
erweitert werden. Dabei ist es möglich, über die Mindestlöhne  der darüber liegenden Be-
schäftigungsgruppen hinaus zu gehen. Die Mindestlöhne der zu Grunde liegenden kollektivver-
traglichen Beschäftigungsgruppe dürfen zu keinem Zeitpunkt unterschritten werden. Es ist 
eine Beschäftigungsgruppenbezeichnung zu wählen, die den Zusammenhang mit der entspre-
chenden kollektivvertraglichen Beschäftigungsgruppe klar sichtbar macht. 
Für die, der gleichen kollektivvertraglichen Beschäftigungsgruppe zugeordneten innerbetrieb-
lichen  Beschäftigungsgruppen gilt: Unterschreiten Ist-Lohnerhöhungen aufgrund der Anwen-
dung innerbetrieblicher Beschäftigungsgruppen (Vorrückungen oder Umstufungen) innerhalb 
des kollektivvertraglich vorgesehenen Vorrückungszeitraumes den kollektivvertraglichen Vor-
rückungswert, ist der Lohn zum Vorrückungszeitpunkt um die Differenz zu erhöhen. Überstei-
gen innerbetriebliche Ist-Lohnerhöhungen (auch aufgrund einer Umstufung in eine höhere, der 
gleichen kollektivvertraglichen Beschäftigungsgruppe zugeordnete betriebliche Beschäfti-
gungsgruppe) den kollektivvertraglichen Vorrückungswert, entfällt die nächste Vorrückung und 
der verbleibende Differenzbetrag ist auf die Höhe der darauf folgenden, im KV vorgesehenen 
Vorrückung anrechenbar. 
 
 
Beschäftigungsgruppenjahre  

 
14. Beschäftigungsgruppenjahre sind jene Zeiten, in denen ein Arbeitnehmer im Unternehmen 
in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe eingestuft ist, sowie anrechenbare Vordienstzeiten. 
Zeiten der Einstufung in einer höheren Beschäftigungsgruppe sind auch für die Einstufung in 
eine niedrigere Beschäftigungsgruppe anzurechnen. 
Wechselt ein Betrieb oder Betriebsteil in den Geltungsbereich dieses KV's, sind unmittelbar vor 
dem KV-Wechsel in diesem zurückgelegte Beschäftigungszeiten nach den Regeln des Punkt 18 
(Vordienstzeiten) zu berücksichtigen. Abweichendes kann durch BV mit Zustimmung der KV-
Parteien, in Betrieben ohne Betriebsrat durch Vereinbarung mit den KV-Parteien festgelegt 
werden. 
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15. Dienstzeiten als Vorarbeiter, die im Unternehmen vor der Übernahme in das Meisterver-
hältnis zurückgelegt wurden, sind zur Hälfte als Beschäftigungsgruppenjahre für jene Beschäf-
tigungsgruppe anzurechnen, in die der Arbeitnehmer erstmals als Meister eingestuft wird. Je-
doch können höchstens fünf Beschäftigungsgruppenjahre angerechnet werden. 
Dies gilt sinngemäß auch, wenn ein Meister von der Beschäftigungsgruppe F in die Beschäfti-
gungsgruppe G oder H umgestuft wird. 
 
16. Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- und   Zivildienstes, während derer das Arbeitsverhältnis 
bestanden hat, sind in jenem Ausmaß anzurechnen, welches § 8 Arbeitsplatzsicherungsgesetz 
für die Berücksichtigung eines österreichischen Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstes vor-
sieht. 
 
17. Karenzen (Karenzurlaube) im Sinne des Mutterschutzgesetzes, Eltern-Karenzurlaubs-
gesetzes oder Väter-Karenzgesetzes sind im Ausmaß von insgesamt bis zu zehn Monaten anzu-
rechnen,  wenn sie im laufenden Arbeitsverhältnis in Anspruch genommen wurden. 
 
Anrechnung von Vordienstzeiten  

 
18. Beschäftigungszeiten (nicht aber Lehrzeiten) bei anderen in- oder ausländischen Unter-
nehmen bzw. im öffentlichen Dienst sind anzurechnen, wenn die dort erfüllte Aufgabe der 
Tätigkeitsbeschreibung der jeweiligen oder einer höheren Beschäftigungsgruppe entsprochen 
hat. 
Es dürfen höchstens fünf Jahre Vordienstzeiten als Beschäftigungsgruppenjahre angerechnet 
werden. 
 
19. Der Arbeitnehmer hat anrechenbare Zeiten beim Eintritt in das Unternehmen auf Auffor-
derung des Arbeitgebers bekannt zu geben  und innerhalb von vier Monaten durch erforderli-
chenfalls übersetzte Dokumente (z.B. Zeugnis, Arbeitsbestätigung) nachzuweisen. 
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Mindestlohn  

 
Höhe, Vorrückungszeitpunkt 

 
20. Mindestlohntabelle 
 

nach 2 nach 4 nach 6 nach 9 Vorrückungswerte 

  Grundstufe Jahren Jahren Jahren Jahren 
nach 12 
Jahren 2, 4 J 6, 9, 12 J 

A 1.319,29 1.345,67 1.372,05       26,38   

B 1.331,94 1.358,58 1.385,22 1.398,54 1.411,86 1.425,18 26,64 13,32 

C 1.425,95 1.454,47 1.482,99 1.497,25 1.511,51 1.525,77 28,52 14,26 

D 1.561,47 1.597,38 1.633,29 1.651,25 1.669,21 1.687,17 35,91 17,96 

E 1.801,55 1.842,99 1.884,43 1.905,14 1.925,85 1.946,56 41,44 20,71 

F 2.019,28 2.079,86 2.140,44 2.170,73 2.201,02 2.231,31 60,58 30,29 

G 2.326,77 2.419,84 2.512,91 2.559,45 2.605,99 2.652,53 93,07 46,54 

H 2.559,64 2.662,03 2.764,42 2.815,61 2.866,80 2.917,99 102,39 51,19 

I 3.131,86 3.257,14 3.382,42 3.445,05 3.507,68 3.570,31 125,28 62,63 

I (M III-5%) 2.975,26 3.094,27 3.213,28 3.272,79 3.332,30 3.391,81 119,01 59,51 

J 3.445,14 3.582,94 3.720,74 3.789,64 3.858,54 3.927,44 137,80 68,90 

  Grundstufe nach 2 J nach 4 J nach 6 J nach 9 J   2 J 4, 6, 9 J 

K 4.554,56 4.736,74 4.827,83 4.918,92 5.010,01   182,18 91,09 

  
Siehe für vor dem 1.11.2005 eingetretene Arbeitnehmer auch Anhang IXa. 
                                                       
21. Bei teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern sind der Mindestlohn   und die Vorrückungswer-
te durch 38,5 zu teilen und mit der vereinbarten Wochenstundenzahl zu vervielfachen. 
22. Die Vorrückung  in die nächsthöhere Vorrückungsstufe findet am Ersten jenes Kalender-
monats statt, in dem der Arbeitnehmer die dafür erforderliche Anzahl an Beschäftigungsgrup-
penjahren tatsächlich erreicht. Fällt der Geltungsbeginn einer neuen kollektivvertraglichen 
Mindestlohntabelle mit dem Zeitpunkt einer Vorrückung zusammen, ist der Vorrückungswert 
der neuen Mindestlohntabelle heranzuziehen. 
 
 
Anrechnungen auf den Mindestlohn  

 
23. Regelmäßige Überzahlungen des Mindestlohnes sowie Sozialzulagen  (wie z.B. Familien-, 
Haushalts-, Kinderzulagen) und sonstige Zulagen  (nicht aber echte Fahrtkosten- oder Essens-
zuschüsse) gelten als Bestandteil des Monatslohnes und sind auf den Mindestlohn anrechenbar. 
Regelmäßige Überzahlungen, die unter die Akkord- bzw. Prämienbestimmungen (Abschnitte XII 
und XIII) fallen oder Zulagen, die Arbeitsbelastungen abgelten (z.B. SEG-Zulagen, Abgeltung 
für Rufbereitschaft, Vorarbeiterzuschlag), sind nicht Bestandteil des Monatslohnes und sind 
daher auf den Mindestlohn nicht anrechenbar. 
24. Anrechenbar sind ferner regelmäßige Provisionen. Am Ende eines jeden Kalenderjahres 
ist zu prüfen, ob der Jahresbezug des Arbeitnehmers (Monatslöhne, Fixum, Remunerationen, 
Provisionen etc.) die Summe der in diesem Kalenderjahr gebührenden Mindestlöhne zuzüglich 
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des zweifachen Dezembermindestlohnes zumindest erreicht. Ist dies nicht der Fall, ist der 
Differenzbetrag unverzüglich nachzuzahlen. Sofern bereits während des laufenden Kalender-
jahres ersichtlich wird, dass eine erhebliche Nachzahlungspflicht entstehen wird, ist eine A-
kontierung vorzunehmen. Diese Akontierung kann mit künftigen Bezügen gegenverrechnet 
werden. 
25. Auf den Jahresbezug sind solche Teile von Remunerationen anrechenbar, durch die die 
Weihnachtsremuneration (gemäß Abschnitt XVIII) und der Urlaubszuschuss (gemäß Abschnitt 
XVII) um mehr als den Dezemberverdienst überschritten werden. 
 
 
Ausnahmen von der Erhöhung der Ist-Löhne  

 
26. Punkt 2 gilt hinsichtlich der Erhöhung der Ist-Löhne nicht für:  
– Provisionsvertreter,  
– jene Arbeitnehmer, die vor der Vorrückung selbst gekündigt haben, es sei denn, es 

handelt sich um eine Kündigung,  bei der ein Anspruch auf Abfertigung im Sinne des 
Angestelltengesetzes (iVm dem ArbAbfG) entsteht. 

27. Jeweils zum Ende des Kalenderjahres ist die Zahl jener Arbeitnehmer zu ermitteln, für die 
im folgenden Kalenderjahr eine Erhöhung der Ist-Löhne aufgrund einer Vorrückung in die 
nächst höhere Vorrückungsstufe vorgesehen ist. Von dieser Zahl sind Arbeitnehmer gemäß 
Punkt 26 abzuziehen. Von der verbleibenden Personenzahl können jeweils bis zu 5% ausge-
nommen werden (5%-Klausel). Die ermittelte Zahl ist bei Reststellen von mindestens 0,5 auf-
zurunden, anderenfalls abzurunden. 
In Betrieben mit bis zu fünf Arbeitnehmern kann jeweils für zwei aufeinander folgende Kalen-
derjahre ein Arbeitnehmer von der Ist-Vorrückung gemäß Punkt 2 ausgenommen werden, in 
Betrieben mit mehr als fünf Arbeitnehmern zwei Arbeitnehmer. 
An Stelle der Kalenderjahre können mittels Betriebsvereinbarung – in Betrieben ohne Betriebs-
rat  durch Vereinbarung mit den Arbeitnehmern– auch andere Zeiträume festgelegt werden. 
Bei der Auswahl jener Arbeitnehmer, die von der Vorrückung ausgenommen werden, sind fol-
gende Kriterien zu berücksichtigen: 
– unterdurchschnittliche Leistung und/oder 
– überdurchschnittliche Überzahlung. 
Die zweimalige aufeinander folgende Ausnahme eines Arbeitnehmers ist nur in besonderen 
Fällen zulässig. Jeweils zum Ende des Kalenderjahres ist die Zahl der möglichen Ausnahmen 
für das Folgejahr festzustellen; sodann sind die betroffenen Arbeitnehmer auszuwählen. 
In Unternehmen mit Betriebsrat  ist diesem eine Namensliste  bis spätestens 31. Dezember zu 
übermitteln. Erfolgt diese Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig, können keine Arbeitnehmer 
ausgenommen werden. Auf Wunsch des Betriebsrates oder betroffener Arbeitnehmer ist eine 
Beratung   durchzuführen. 
Betriebsvereinbarungen, die vor dem 1.11.2004 abgeschlossen wurden und weitere Ausnahmen 
vorsehen, bleiben unberührt. 
28. Durch Betriebsvereinbarung  können in wirtschaftlich begründeten Fällen weitere Aus-
nahmen oder ein Aufschub von der Ist-Lohn-wirksamen Vorrückung in die nächst höhere Vorrü-
ckungsstufe festgelegt werden. In Betrieben ohne Betriebsrat kann  eine entsprechende Ver-
einbarung  mit den zuständigen Kollektivvertragsparteien  abgeschlossen werden. 
29. Wird von den Ausnahmeregelungen des Punktes 27 und/oder 28 Gebrauch gemacht, ist 
dennoch die Vorrückung hinsichtlich des Mindestlohnes vorzunehmen. 
 
30. Frühestens sechs Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses kann anlässlich einer Erhö-
hung des Ist-Lohnes eines Arbeitnehmers vereinbart werden, diese Erhöhung auf bis zu zwei 
unmittelbar nachfolgende Vorrückungen anzurechnen.   Höchstens kann die Anrechnung auf 
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– die erste und zweite, 
– die zweite und dritte, 
– die dritte und vierte, 
– nur die vierte oder 
– nur die fünfte 
Vorrückung vereinbart werden. Ist der Betrag der individuellen Erhöhung geringer als der Vor-
rückungswert bzw. die Summe der Vorrückungswerte, sind die kollektivvertraglichen Vorrü-
ckungen zu den vorgesehenen Terminen in der verbleibenden Resthöhe durchzuführen. Wei-
tergehende Anrechnungsvereinbarungen sowie Anrechnungen von Erhöhungen aus dem kollek-
tivvertraglichen Verteilungsvolumen (Punkte 38 bis 60) oder aus einer sonstigen kollektivver-
traglichen Regelung sind nichtig. 
 
 

Umstufung  

 
Vorrückungsstufe  

 
31. Liegt der bisherige Mindestlohn unter dem Mindestlohn  der Grundstufe der neuen Be-
schäftigungsgruppe, ist der Arbeitnehmer in die Grundstufe einzureihen. 
32. Liegt der bisherige Mindestlohn über dem Mindestlohn der Grundstufe der neuen Beschäf-
tigungsgruppe, kann der Arbeitnehmer 
a) in die Grundstufe eingereiht werden; 
b) in die Vorrückungsstufe nach zwei Beschäftigungsgruppenjahren eingereiht werden. 
Der Ist-Lohn darf nicht niedriger sein als jener, welcher bei Verbleib in der bisherigen Be-
schäftigungsgruppe unter Berücksichtigung von Vorrückungen und Änderungen der Mindestlöh-
ne gebührt hätte. 
33. Liegt der bisherige Ist-Lohn über dem  Mindestlohn der Vorrückungsstufe nach zwei Be-
schäftigungsgruppenjahren der neuen Beschäftigungsgruppe, kann der Arbeitnehmer in die 
Vorrückungsstufe nach zwei Beschäftigungsgruppenjahren eingereiht werden. Sein Ist-Lohn 
ändert sich dadurch nicht. 
34. Liegt der bisherige Ist-Lohn über dem Mindestlohn der Vorrückungsstufe nach vier Be-
schäftigungsgruppenjahren der neuen Beschäftigungsgruppe, kann der Arbeitnehmer in die 
Vorrückungsstufe nach vier Beschäftigungsgruppenjahren eingereiht werden; in diesem Fall 
erhöht sich im Zeitpunkt der Umstufung der Lohn zumindest im Ausmaß des halben Vorrü-
ckungswertes „2, 4 BG-J“.  
35. In den Fällen der Punkte 33 und 34 sind anlässlich der Umstufung und bis zu sechs Monate 
danach abgeschlossene Anrechnungsvereinbarungen (Punkt 30) nichtig. 
36. Durch Betriebsvereinbarung kann eine  einheitliche Vorgehensweise bei der Anwendung 
der Punkte 31 bis 34 festgelegt werden. 
 
 

Beginn des neuen Beschäftigungsgruppenjahres  

 
37. Erfolgt die Umstufung in eine andere Beschäftigungsgruppe nicht zum Zeitpunkt einer Vor-
rückung, gilt: 
– bei Umstufung aus der Grundstufe oder der Vorrückungsstufe „nach 2 BG-J“ oder„nach 

4 BG-J“: Die seit der letzten Vorrückung verstrichene Dienstzeit in der bisherigen Be-
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schäftigungsgruppe ist anzurechnen; erfolgte noch keine Vorrückung, ist die Zeit der 
Beschäftigungsgruppenzugehörigkeit anzurechnen;  

– bei Umstufung nach dem sechsten bzw. neunten Beschäftigungsgruppenjahr: zwei Drit-
tel der Dienstzeit seit der letzten Vorrückung in der bisherigen Beschäftigungsgruppe 
sind anzurechnen; 

– bei Umstufung nach dem zwölften Beschäftigungsgruppenjahr: Die erste Vorrückung 
erfolgt zwei Jahre nach der Umstufung. Gleiches gilt bei Umstufung von der Beschäfti-
gungsgruppe A in die Beschäftigungsgruppe B nach dem 4. BG-Jahr. 

Erfolgt die Umstufung zum Zeitpunkt einer Vorrückung ist zunächst die Vorrückung durchzu-
führen und sodann die Umstufung vorzunehmen. 
 
 

Kollektivvertragliches Verteilungsvolumen  

Allgemeine Bestimmungen  

 
38. Einmal jährlich ist ein kollektivvertragliches Verteilungsvolumen zu ermitteln  und aus-
schließlich für individuelle Lohnerhöhungen bzw. bei AN mit Leistungslöhnen i. S. des Ab-
schnitt XIIIa für Erhöhungen der Kompetenzzulagen  zu verwenden; in Ausnahmefällen kann 
mit Zustimmung des  Betriebsrates das kollektivvertragliche Verteilungsvolumen  auch für Er-
höhungen des  Akkordrichtsatzes verwendet werden. 
39. Mit Zustimmung des Betriebsrates der Arbeiter und des Betriebsrates der Angestellten 
kann durch Betriebsvereinbarung eine gemeinsame Berechnung  und Ausschüttung des kollek-
tivvertraglichen Verteilungsvolumens für Arbeiter und Angestellte eingeführt werden. 
 
 
Ermittlung des Verteilungsvolumens  

40. Jährlich – erstmals im Jahr 2010 – ist ein Verteilungsvolumen entsprechend der Anzahl 
aller im Zeitraum vom 1. Juli des Vorjahres bis 30. Juni des Jahres gebührenden Vorrückungen 
in die Stufen nach 6, 9 und 12 BG-Jahren laut KV zu bilden. Entscheidend ist jener Termin, an 
dem eine Erhöhung des Mindestgrundlohnes eintritt, auch wenn damit keine Erhöhung des Ist-
Lohnes verbunden ist. Die Anzahl dieser Vorrückungen jeder BG ist mit 75 Prozent (in den BG 
G-J 5/6) der jeweiligen Vorrückungswerte zum 1. Juli zu vervielfachen. Bei Teilzeitbeschäftig-
ten ist der aliquote Vorrückungswert zu Grunde zu legen. Das Verteilungsvolumen beträgt die 
Summe aus diesen Beträgen. Ab dem 1.1.2014 beträgt das Verteilungsvolumen 100 Prozent 
dieser Vorrückungswerte. 
Bei AN mit Anspruch auf Kompetenzzulage ist an Stelle des Vorrückungswertes und der Vorrü-
ckungszeitpunkte der Zeitpunkt und das Ausmaß der Erhöhung der Kompetenzzulage nach 4, 7 
und 10 BG-J heranzuziehen. 
 
 
Auswahl- und Aufteilungskriterien  

    
41. Die Auswahl der Arbeitnehmer für individuelle Erhöhungen aus dem kollektivvertraglichen 
Verteilungsvolumen ist nach folgenden Kriterien vorzunehmen: 
 
a) Leistung (z.B. Quantität, Qualität, soziale Kompetenz und Führungskompetenz); 
b) Verbesserung der Lohnstruktur, insbesondere in Hinblick auf die Nichtdiskriminierung 

der Geschlechter,  gegebenenfalls auch die Berücksichtigung niedriger Einkommen; 
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c) es müssen mindestens halb so viele Arbeitnehmer aus dem Verteilungsvolumen eine 
Erhöhung ihrer Löhne erhalten, als Vorrückungen i.S. des Punkt 40 anfallen; 

d) ein Arbeitnehmer darf dann nicht ausgewählt werden, wenn er bereits im letzten und 
vorletzten Kalenderjahr eine Erhöhung seines Lohnes aus dem kollektivvertraglichen 
Verteilungsvolumen erhalten hat. Dies gilt nicht bei Leistungslöhnern.   

 
42. Bei der Aufteilung des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens auf die ausgewählten 
Arbeitnehmer ist der Lohn eines Arbeitnehmers höchstens um 3% zu erhöhen. Die auf die ein-
zelnen Arbeitnehmer entfallenden Erhöhungen müssen zu einander in einem ausgewogenen 
Verhältnis stehen. 
43. Wird das kollektivvertragliche Verteilungsvolumen zur Erhöhung von Akkordrichtsätzen  
verwendet, ist das 1,3-fache des auf die Erhöhung des Akkordrichtsatzes entfallenden Wertes, 
multipliziert mit der Anzahl der betroffenen Leistungslöhner auf das Ausmaß des kollektivver-
traglichen Verteilungsvolumens anzurechnen. 
44. Durch Betriebsvereinbarung  können ergänzend weitere Auswahl- und/oder Aufteilungsbe-
stimmungen geschaffen und/oder die obigen Bestimmungen vertieft werden. 
 
 

Information der Arbeitnehmer  

  
45. Jedem ausgewählten Arbeitnehmer ist die Erhöhung schriftlich mitzuteilen. In der Mittei-
lung ist darauf hinzuweisen, dass die Erhöhung aus dem kollektivvertraglichen Verteilungsvo-
lumen stammt. 
 
 

Verfahren zur Ermittlung und Aufteilung des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens 

 
46. Der Arbeitgeber hat das Verfahren zur Ermittlung und Aufteilung des kollektivvertragli-
chen Verteilungsvolumens jeweils bis 30. Juni jedes Kalenderjahres abzuschließen. 
47. Die Löhne der im Zuge des Verfahrens ausgewählten Arbeitnehmer sind jeweils zum 1. Juli 
des laufenden Kalenderjahres zu erhöhen. 
48. In Betrieben mit Betriebsrat ist die Höhe des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens 
bis spätestens 2. Mai dem Betriebsrat mitzuteilen. 
Bis 30. Juni des betreffenden Jahres ist eine  Betriebsvereinbarung abzuschließen, in der die 
ausgewählten Arbeitnehmer (entweder allgemein oder namentlich) und die Erhöhung ihrer 
Löhne anzuführen sind. 
49. In Betrieben ohne Betriebsrat ist eine Namensliste der ausgewählten Arbeitnehmer mit 
Angabe der Erhöhungen der Löhne der einzelnen Arbeitnehmer zu erstellen und zu Kontroll-
zwecken aufzubewahren. Die Höhe des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens sowie die 
Zahl der ausgewählten Arbeitnehmer ist den Arbeitnehmern (z.B. durch Aushang) mitzuteilen.  
50. Scheiden ausgewählte Arbeitnehmer bis 30. Juni d.J. aus, ist der entsprechende Teil des 
kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens spätestens bis 31. Juli des selben Jahres an andere 
Arbeitnehmer zu vergeben.  Die sich daraus ergebenden Erhöhungen sind – allenfalls rückwir-
kend – mit Wirkung ab 1. Juli vorzunehmen. Dies gilt nicht bei der Verwendung des kollektiv-
vertraglichen Verteilungsvolumens für Erhöhungen des Akkordrichtsatzes.  
51. Wird bis 30. Juni  keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen oder bereits im Vorfeld eine 
rechtzeitige Einigung vom Arbeitgeber oder dem Betriebsrat  bezweifelt, ist auf Wunsch einer 
der beiden Seiten eine Vermittlung  gemäß den Punkten 53 und 54 einzuleiten. 
In Betrieben ohne Betriebsrat  ist auf Verlangen einer Kollektivvertragspartei, die den begrün-
deten Verdacht hat, dass die Bestimmungen zur Ermittlung des kollektivvertraglichen Vertei-
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lungsvolumens bzw. die Auswahl- oder die Aufteilungskriterien verletzt wurden, eine Vermitt-
lung einzuleiten. 
52. Durch Betriebsvereinbarung  kann der Beginn des Verfahrens vorverlegt werden. Der wei-
tere Verfahrensablauf ist entsprechend anzupassen. 
 
 

Vermittlung durch die Kollektivvertragsparteien 

  
53. Die Vermittlung hat durch fachkundige Vertreter der Kollektivvertragsparteien zu erfol-
gen. Die Vermittler sind zur Verschwiegenheit  über alles zu verpflichten, was ihnen im Rah-
men der Vermittlung bekannt wird.  
54. Der Arbeitgeber bzw. der Betriebsrat hat die  Vermittler bei ihrer Tätigkeit zu unterstüt-
zen, die zur Vermittlung notwendigen Unterlagen (z.B. Unterlagen zur Ermittlung der Höhe 
des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens, Namensliste mit Angabe der Erhöhungen der 
Löhne der einzelnen Arbeitnehmer) zur Verfügung zu stellen und die Gründe für die Auswahl 
der betreffenden Arbeitnehmer zu nennen. 
55. Wenn die Auswahl- oder Aufteilungskriterien   nicht beachtet wurden, wirken die Vermitt-
ler auf den Arbeitgeber ein, das kollektivvertragliche Verteilungsvolumen gemäß den Bestim-
mungen dieses Kollektivvertrages auszuschütten. Diese Ausschüttung ist – allenfalls rückwir-
kend – mit Wirkung ab 1. Juli  vorzunehmen. 
56. Wurde nicht das gesamte kollektivvertragliche Verteilungsvolumen ausgeschüttet, gilt: 
a) Vom Arbeitgeber, in Betrieben mit Betriebsrat mittels Betriebsvereinbarung,  sind die 

Löhne allenfalls auch weiterer Arbeitnehmer so zu erhöhen, dass das kollektivvertragli-
che Verteilungsvolumen vollständig ausgeschüttet wird. Die Erhöhungen sind – allenfalls 
rückwirkend – mit Wirkung ab 1. Juli vorzunehmen. 

b) Ferner hat der Arbeitgeber eine Einmalzahlung  zu leisten, es sei denn die zu geringe 
Ausschüttung ist auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen, wobei rechtliche Fehlbeur-
teilungen nur dann leicht fahrlässig sind, wenn sie auf einer übereinstimmenden Aus-
kunft beider KV-Parteien beruhen. Zunächst ist das 42-fache des ursprünglich nicht 
ausgeschütteten Teiles des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens zu ermitteln. 
Dieser Betrag ist sodann auf die zum Ausschüttungszeitpunkt beschäftigten, nicht (auch 
nicht nachträglich gemäß lit. a) ausgewählten Arbeitnehmer nach Köpfen aufzuteilen 
und spätestens bis 31.12. des Jahres auszuzahlen. 

 
 
Anpassung des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens wegen erheblicher betriebli-
cher Veränderungen  

 
57. Verändert sich die Zahl der Arbeitnehmer zwischen 1.1. und 30.6. eines Jahres  um mehr 
als 20%, kann durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben ohne Betriebsrat durch Vereinbarung 
mit den Kollektivvertragsparteien, das kollektivvertragliche Verteilungsvolumen an die geän-
derten Verhältnisse angepasst werden. 
 
 
Eintritt eines Unternehmens oder Betrieb(steil)es in den Geltungsbereich des Kollektiv-
vertrages  

 
58. In neu dem Kollektivvertrag unterliegenden Unternehmen oder Betrieb(steil)en ist spätes-
tens zum, dem Eintritt in den Geltungsbereich des Kollektivvertrages zweitfolgenden  
1. Juli, das kollektivvertragliche Verteilungsvolumen auszuschütten. Für die Ermittlung des 



ARBEITER-DAUERRECHT 

Seite 13 von 17 

Verteilungsvolumens sind alle seit dem Eintritt in den Geltungsbereich des KV stattfindenden 
Vorrückungen (Punkt 40) heranzuziehen. 
 
 
Verringerung des kollektivvertraglichen Verteilungsvolumens aus zwingenden wirtschaft-
lichen Gründen   

 
59. Liegen zwingende wirtschaftliche Gründe vor, kann das kollektivvertragliche Verteilungs-
volumen des betreffenden Jahres entsprechend der wirtschaftlichen Notwendigkeit – erforder-
lichenfalls bis auf Null– reduziert und/oder die Durchführung der Erhöhungen aufgeschoben 
werden. 
60. In Betrieben mit Betriebsrat  ist darüber eine Betriebsvereinbarung abzuschließen und – 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit – an die Kollektivvertragsparteien  zu übermitteln.  In Be-
trieben ohne Betriebsrat kann eine entsprechende Vereinbarung mit den zuständigen Kollek-
tivvertragsparteien abgeschlossen werden. 
 
Lehrlingsentschädigung 
61. Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt im 
 1. Lehrjahr .............................€  449,-- 
 2. Lehrjahr .............................€  602,-- 
 3. Lehrjahr .............................€  815,-- 
 4.Lehrjahr.............................. € 1.102,-- 
 
Integrative Berufsausbildung: 
Bei Verlängerung eines Lehrverhältnisses gem. § 8 b Abs. 1 BAG idF BGBl I 79/2003 werden für 
die Bemessung der Höhe der Lehrlingsentschädigung die Lehrjahre aliquot im Verhältnis zur 
Gesamtlehrzeit verlängert; ergeben sich Teile von Monaten gebührt für das ganze Monat die 
höhere Lehrlingsentschädigung.  
Bei nachträglicher Verlängerung bleibt das der Lehrlingsentschädigung zugrunde liegende 
Lehrjahr so lange unverändert, bis sich nach dem vorstehenden Satz Anspruch auf die Lehr-
lingsentschädigung eines höheren Lehrjahres ergibt. 
Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu einer Teilqualifizierung gem. § 8b Abs. 2 BAG idF 
BGBl I 79/2003 gebührt die Lehrlingsentschädigung des ersten Lehrjahres.  Nach einem Jahr 
erhöht sich dieser Anspruch um ein Drittel der Differenz zwischen der Lehrlingsentschädigung 
für das erste Lehrjahr und jener für das zweite Lehrjahr, nach zwei Jahren um ein weiteres 
Drittel dieser Differenz. 
ArbeitnehmerInnen, die eine Vorlehre im Sinne des § 8b BAG absolvieren, erhalten im 1. Jahr 
eine monatliche Lehrlingsentschädigung in Höhe des für das 1. Lehrjahr angeführten Satzes, 
danach eine monatliche Lehrlingsentschädigung in Höhe von € 520,--. 
Anrechnung von integrativer Berufsausbildung: 
Wird die Vorlehre oder teilqualifizierende Ausbildung (einschließlich der Berufsschule im Sinne 
der Anforderungen des BAG) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei späterer Absolvierung einer 
Lehrausbildung im gleichen oder einem verwandten Lehrberuf mindestens im Ausmaß des 1. 
Lehrjahres anzurechnen. Besteht kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere Lehr-
lingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger sein als die während der Vorlehre oder Teilquali-
fizierungs-Ausbildung zuletzt bezahlte. 
 
Internatskosten 
62. Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für die Schüler der 
Berufsschule bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht entstehen, hat der 
Lehrberechtigte dem Lehrling zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass dem Lehrling für den 
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Zeitraum, der der Dauer des Internats entspricht, seine volle Lehrlingsent-schädigung ver-
bleibt. Gleiches gilt für ArbeitnehmerInnen, die eine integrative Berufsausbildung (auch Vor-
lehre) absolvieren. 
 
Pflichtpraktikanten 
63. Schülern von mittleren und höheren Schulen, die aufgrund schulrechtlicher Vorschriften 
ein Betriebspraktikum ableisten müssen, gebührt abweichend von den Regelungen dieses Ab-
schnittes für die Dauer eines vorgeschriebenen Betriebspraktikums (max. 1 Monat pro Kalen-
derjahr – ausgenommen längere Betriebspraktika aufgrund des Schulversuchs bei vierjährigen 
technischen Fachschulen) ein Monatslohn von € 864,22. Dies gilt auch, wenn nur eine teilweise 
Arbeitspflicht besteht.  
Sehen die Praktikumsvorschriften eine Anwesenheit im Betrieb von weniger als 38,5 Stunden 
pro Woche vor (z.B. 4 Tage pro Woche), so gebührt der der vorgesehenen Anwesenheitszeit 
entsprechende Teil des Monatslohns. 
 

XIIIa Kompetenzzulage  

1. Arbeitnehmer, die Anspruch auf Entlohnung im Akkord oder auf akkordähnliche Prämien 
bzw. auf Weiterzahlung des Akkord- oder Prämiendurchschnittslohnes gem. Abschnitt XII und 
XIII haben, erhalten die Vorrückungen als Kompetenzzulage. Der Akkordrichtsatz bzw. Grund-
lohn (bei Prämienarbeit) bleibt unverändert. Die Kompetenzzulage tritt an die Stelle der Min-
destlöhne oberhalb der Grundstufe jeder Beschäftigungsgruppe. Der persönliche kollektivver-
tragliche Mindestlohnanspruch entspricht der jeweiligen Grundstufe der Beschäftigungsgruppe 
zuzüglich der kollektivvertraglichen Kompetenzzulage.  
Die Vorrückungsstufen werden nach zwei, vier, sieben und zehn Jahren Zugehörigkeit zur Be-
schäftigungsgruppe erreicht. Die Höhe der Kompetenzzulage beträgt:  
 

Kompetenzzulagen-Tabelle  

 

nach 2 BGJ nach 4 BGJ nach 7 BGJ nach 10 BGJ

B 26,64 39,96 53,28 66,60

C 28,52 42,78 57,04 71,30

D 35,91 53,87 71,83 89,79

E 41,44 62,15 82,86 103,57

F 60,58 90,87 121,16 151,45

G 93,07 139,61 186,15 232,69

Kompetenzzulage in EUROBeschäftigungs-
gruppe

 
Die angegebene Kompetenzzulage stellt den Gesamtbetrag in der jeweiligen Kompetenzzula-
genstufe dar. 
 
Für die Bemessung der Beschäftigungsgruppenjahre gelten die Bestimmungen des Abschnittes 
IX, Punkte 14 bis 17; für die Anrechnung von Vordienstzeiten der Punkte 18 und 19 und für die 
Vorrückung in die nächst höhere Vorrückungsstufe die Bestimmungen des Punktes 22 sinnge-
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mäß. Für Teilzeitbeschäftigte ist Punkt 21 sinngemäß anzuwenden. Die Ausnahmebestimmung 
in Punkt 28 (wirtschaftlich begründete Fälle) gilt mit der Maßgabe, dass nur ein Aufschub der 
Vorrückung zulässig ist. Bei Umstufungen in eine höhere Beschäftigungsgruppe entfällt die 
bisherige Kompetenzzulage. Der Anspruch auf Kompetenzzulage in der neuen Beschäftigungs-
gruppe entsteht in dem Zeitpunkt, der sich bei sinngemäßer Anwendung von Abschnitt IX, 
Punkt 37 ergibt (nur 2/3-Anrechnung bei Umstufung nach dem 4. BG-Jahr).  
Die Kompetenzzulage gilt hinsichtlich aller Ansprüche (z.B. Dienstjubiläum) als Bestandteil des 
Grundlohnes, ausgenommen die Berechnungsgrundlage für Prämien und die Berechnung des 
Akkord- und Prämiendurchschnittslohnes. 
 
 
Erhöhung der Kompetenzzulage  

 
2. Werden Kompetenzzulagen im Sinne dieses KV mit höheren Beträgen gezahlt als in Pkt. 1 
angeführt, ist diese Überzahlung anlässlich von Erhöhungen der Kompetenzzulage wegen des 
Erreichens eines höheren BG-Jahres aufrecht zu erhalten, soweit sich nicht aus Abschnitt IX, 
Pkt. 13 und 30, oder Anhang IXa, Pkt. 26 anderes ergibt.  
 
 
Wechsel zwischen Leistungslohn und Zeitlohn 

  
3. Werden im Zeitlohn beschäftigte Arbeitnehmer in den Leistungslohn versetzt, ist ihr Lohn 
jedenfalls um die darin enthaltenen Vorrückungswerte zu verringern. Die erreichten Beschäf-
tigungsgruppenjahre (Abschnitt IX, Punkt 14) sind für die Höhe der Kompetenzzulage zu be-
rücksichtigen. 
Werden im Leistungslohn beschäftigte Arbeitnehmer in den Zeitlohn versetzt und endet der 
Anspruch auf Fortzahlung des Akkord- bzw. Prämiendurchschnittslohnes, entfällt die Kompe-
tenzzulage. Zu diesem Zeitpunkt ist ihr Lohn jedenfalls um jene Vorrückungswerte zu erhö-
hen, die den erreichten Beschäftigungsgruppenjahren entsprechen, sowie um den Betrag einer 
Überzahlung der kollektivvertraglichen Höhe der Kompetenzzulage (Pkt. 2). 
Besteht Anspruch auf einen Zeitlohn in Höhe des Akkord(Prämien)durchschnittslohnes der letz-
ten zwölf Monate zuzüglich der letzterreichten Kompetenzzulage, gelten damit alle Vorrü-
ckungen in dieser BG als abgegolten; die Einstufung erfolgt in„nach 12-BG-J“. Ist die erstmali-
ge Kompetenzzulage – Anhang IXa Pkt. 9 bis 11 – noch nicht angefallen, erfolgt die Einstufung 
in „nach 9 BG-J“.  
Die Regelungen der Abschnitte XII und XIII bleiben unberührt. 
 
 

Abschnitt XXI 

 
Betriebliche Vereinbarungen, die den AN günstiger stellen als dieser KV, bleiben unberührt (§ 
3 ArbVG).  
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Zu Abschnitt IX, Punkte 7 und 11: 
 
Die Kollektivvertragsparteien halten fest, dass – in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung – 
die„Berücksichtigung der Gesamtheit der verrichteten Tätigkeiten“ (Abschnitt IX, Punkt 7; 
Einstufung) nicht nur die Bewertung der Dauer der einzelnen Tätigkeiten, sondern auch deren 
Bedeutung für den Arbeitgeber zu umfassen hat. Die Kollektivvertragsparteien halten ferner 
fest, dass Aufgaben, die zu einer Einstufung  in die Beschäftigungsgruppen H bis K führen, die 
Verrichtung von Tätigkeiten im Sinne des Angestelltengesetzes voraussetzen. 
 
Zu Abschnitt IX, Punkt 11: 
 
Eine Einstufung in die BG D auf Grund des zweiten Absatzes steht auch bei Abschluss einer 
integrativen Berufsausbildung zu, sofern nachweislich wesentliche Teile des Lehrberufes er-
lernt wurden und diese für Teile der Tätigkeit von Bedeutung sind. 
Die Absolvierung einer BMS bzw. BHS als Voraussetzung für die Einstufung in die BG D bzw. E 
setzt voraus, dass die schulische Ausbildung einschlägig oder verwandt zu der, für die verrich-
tete Tätigkeit charakteristischen Berufsausbildung ist.  
 
Zu Anhang IXa, Punkt 1: 
 
Die Kollektivvertragsparteien kommen überein, dass einzelvertragliche Besserstellungen ge-
genüber dem Kollektivvertrag in der Fassung vom 1.11.2004 hinsichtlich der Einstufung in die 
Lohngruppen unberührt bleiben und bei der Anwendung der  Überleitungstabelle zugrunde zu 
legen sind.  
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